Kantonsrat St.Gallen 22.12.03

Nachtrag zum Gesetz tber die Friedhtfe und die Bestattungen

Antrage der Redaktionskommission vom 24. September 2012

Art. 4a  Abs. 1: Bestattungsarten sind die Erdbestattung (Beerdigung)-und die
Feuerbestattung-{Kremation).
Abs. 3: Ist der Wille der verstorbenen Person nicht feststellbar und sind

keine nachsten Angehdrigen vorhanden oder erreichbar, bestimmt
die politische Gemeinde die Bestattungsart. Sie beachtet dabei-der
Wahlzwischen-Erd--und-Feuerbestattung die geltenden Traditionen

der Religionsgemeinschaft der verstorbenen Person.

Art. 6 Abs. 1: Die Bestattungen haben auf einem den Vorschriften dieses
Erlasses entsprechenden Friedhofe zu erfolgen, soweit das
zustandige Departement nicht fiir besondere Félle Ausnahmen
gestattet.

Art. 7 Abs. 2: Die politische Gemeinde kann durch Reglement Grabfelder fest-
legen. Dabei darf von den Ubrigen Vorschriften dieses Erlasses
nicht abgewichen werden.

Art. 20: Streichen.

C:\Users\SVC-FAS-Gever-dconv\AppData\Local\Temp\17\w.17\bb_sgprod-850585 .DOCX



	%Title%
	Nachtrag zum Gesetz über die Friedhöfe und die Bestattungen


		2025-02-25T22:31:18+0100
	"9001 St.Gallen"
	Ratsinformationssystem Kanton St.Gallen


	



